
Cornelia Stöhr, Zun Estenberg 6, 34516 Vöhl-Buchenberg, Postfach 13

An die Kanzlei
des Hessischen Landtag
Postfach 3240
65022 Wiesbaden

14. ltai 2004

Betr.: Austihrng des Petitionsrechts aufgrund des Artikel 16 Hess. Verfassung
Die Verwaltungsentscheidung von 16. Februar 2004, Az. 343/l - 18/2002
in Verbirdung mit der Anordnung über die Vertretung des landes Hessen
im Geschäftsbereich des Ministeriuns der Justiz von 0-8.02.2001,
StAnz. S. 838, JMBI. S. 179

Sehr geehrte Danen und Herren,

aufgnmd der mir widerfahrenen Ungerechtigkeit durch das Hess. Ministeriun der
Justiz, in Vertretung die Präsidentin des Oberlandesgericht Frankfurt/Main, hier
die Ver-waltungsentscheidung von 16. Februar 2004, A2. 343/t - 18/2002, richte ich
meine Bitte un persönliche und wirtschaftliche Rehabilitierung direkt an Hessischen
Landtag. Ich bitte den Ausschuss rnir einen l{eg aufzuzeigen, wie die aussergericht-
lichen V€rhandlungen bezttglich meiner geltend gemachten Arntshaftungsansprüche auf d

Basis einer objektiven Beurteilung des Sachverhaltes in Interesse der verhandelnden
Parteien fortgeführt werden können.

Mit gleicher Post möchte ich die nachfolgenden Anregungen zur Diskussion stellen.
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Das Ergebnis dieses Verwaltungsaktes, der Schriftverkehr mit der Präsidentin des

OLG Ffm in der Zeit von 7. Dezenber 2003 bis 16.02.2004 Az. 343/l-18/02 sollte
ein Anlass sein, die Anordnung des Ministeriuns der Justiz vom 8.2.200t, StAnz.S.83
JMBI.S 179 grundsätzlich zu überprüfen, denn diese Anordnung hat sich in meinem

Fall als ein, gegen die Belange des Btlrgers gerichtetes Instrunent entwicklt
Anlage 1 Ver-waltungsentscheidung von 16.02.04, Az. 343/l - 18/2402 nebest den

Schriftverkehr ab den 7.12.03
Anlage 2 Hinweis auf die fuiordnung vom 08.02.2001, StAnz.S.838, JMBI. S. 179

Schreiben des Hess. Justizrninisteriuns vom 15.O2.2002
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Mit dieser Eingabe möchte ich neben rneiner Bitte der persönlichen und wirtschaft-
lichen Rehabilitation anregen, aussergerichtliche Verhandlungen betreffend eventuel
Haftungsansprtlche gegen das Land Hessen von einem Richterkollegiun ausserhalb des

Bgndeslandes Hessen prüfen zu lassen, Die objektive Begutachttmg des Sachverhaltes
im Falle einer Klageerhetung gegen das Land Hessen sollte ebenfalls dadurch gewähr-

leistet sein, dass ein Gerichtsstand in einem anderem Bundesland vereinbart ist.
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Es wird die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchtrngsausschuss angeregt, a:

den sich der Bilrger direkt werden kann, wenn er ein Opfer verfassungsrechtlich be-
denklicher staatlicher übersriffe geworden ist. Ein eigens filr diese Belange insta
ierter Ausschuss wäre gegenüber den zuständigen Ministerium imstande, eine zusätzl
Kontrollfunktion bezüglich der Handhahmg der Dienstaufsicht der Staatsbedienstete:
zu leisten, und einen Anstoss ftir die Weiterentwicklung bestehender gesetzlicher V,

schriften ztrn Opferentschutz/entschädieuru zu geben.

Das bestehende Rechtschutzsystem bietet dem Btirger ausreichende Möglichkeiten sein,
Interessen gewahrt zu wissen, jedoch sollte bei diesen tlberlegur8en berücksichtigt
werden, dass anwaltliche Hilfestellung den Schutzsuchenden yerweigert werden kann.

Der Gedanke des Gesetzgebers den Rechtsschutzsuchenden ein lückenloses Rechtschutz'
system zu bieten, sollte nit dem Hinweis auf die Angst der Anwaltsctr,aft oder des G,

schädigten vor Repressalien als praxisfrend eingestuft werden.
Das Ahnden der missbräuchlichen Ausübung der richterlichen Gewalt ist in Justizkre
tabuisiert, so dass keine Statistik über die tatsächlichen strafrechtlich relevant,
Dienstvergehen existi"#". Das Zitat eines Anwaltes bringt meine Ausführungen in
erschreckend einfacher Weise auf den Punkt, und erlaubt einen Hinweis darauf, dass

eine mangelhafte Dienstaufsicht von Staatsbediensteten in Justizwesen die Richter-
schaft befltlgelt, eine ihr im Rechtsstaat nicht zustehende Machtstellung ausüben.

Zitat: Zr:n Schutz meiner Mandanten bin ich auf das Wohlwollen der Richter angewies,

Zitat Ende.
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Der Opferschutz sollte auch darüber definiert werden, dass eine weisungsunabhängit,

Bunclesbehörde verfassungsrechtlich bedenkliche staatliche Übergriffe auf den Staatr

bürger untersucht. Der Missbrauch richterlicher Gewalt ist in diese Kategorie einzt

ordnen und sollte durch die Bundesanwaltschaft in strafrechtlicher Hinsicht geprüf

werden. Hier sollte die ilöglichkeit bestehen, dass der Btirger sich direkt an die
Bundesbehörde wendet oder den parlamentarischen Ausschuss bittet seinen Fall zun

Zwecke der Ernrittlung weiterzuleiten. Dieser Weg könnte dazu beitragen, dass die B,

reitschaft der Opfer von wilkürtichen staatlichen tlbergriffen ihre Rechte durchzu-
setzen, nicht von der Androhung nöglicher Repressalien bei Aussagewilligkeit behinr

wird.
Eine solche Regelung könnte dazu beitragen, dass Bedienstete z. B, der Justizbe-
hörclen grundsätzlich davon ausgehen nüssen, dass der Missbrauch von z.B. richterli,
Gewalt schnell erkannt wird und dienstliche Konsequenzen nach sich zieht.
Meine persönliche Erfahrung hat gezeigt, das die bereits bestehenden gesetzlichen
Vorschriften auffäl1iges Aktennaterial an die zuständigen Ermitth.rngsbehörden weitr

zuleiten, aus Gritnden der kollegialen Verbundenheit nicht imner zur Anwendung konm

In die Kategorie auffälliges Aktenmaterial sind naturgemäß nicht irrtunsbedingte
Entscheidgngen der Justiz einzuordnen, welche auf den Rechtswege aufgehoben werden
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Begriindung meiner Bitte um persönliche trnd wirtschaftliche Rehabilitierung

Nachfolgend trage ich den Sachverhalt vor, aufgrund dessen ich den Petitionsaus-
schuss des Hessischen Landtages bitte mein Anliegen zu prüfen.

An dieser Stelle nöchte ich noch einnal darauf hinweisen, dass ich nicht den Inhalt
von gerichtlichen Entscheidungen zur Diskussion stelle, sondern den Sachverhalt dass

der Missbrauch von richterlicher Gewalt ohne Konsequenzen droht zu bleiben.
Es ist daher gnerläss1ich, dass zur Erklärung der Fallbeispiele richterliche Bekannt

nachungen beiftigt, und aufgrtrnd der geltenden Rechtsorßung konrnentiert werden.

Seit den Beginn des Verfahren in der Hardelsregistersache Störos Metallbau GnbH

zeichnete sich ein Antshaftungsanspruch gegen das Land Hessen ab. Un unter anderen

die Haftgngssunme zu begrenzen, wurde versucht, die gerichtlichen Entscheidungen nit
den Hinweis auf wesentliche Verfahrensfehler auf dem Rechtswege aufzuheben.

In der Anlage 3 dokurnentiere ich einen von nehreren Verfahrensfehler, welchet zur

Aufhebung des Verfahren HRB 132 hätte führen nüssen, sofern die erkerurenden

Richter nicht in schuldhafter Weise ihre Arntsprüfungspflicht verletzt hätten. Die

schuldhafte Vorgehensweise der Verfahrensleiter ist über sämtliche Instanzen bis zun

Ol,G Ffm nachvol lziehbar und begrilndet meine Amtshaftungsansprüche.

Die Vorgeschichte und das eigentliche Verfahren in der Handelsregistersache HRB 132

verneinen irrtumsbedingte Entscheidungen der Verfahrensleiter, es muss der Miss-

brauch der richterlichen Gewalt zum Nachteil einer Verfahrensbeteiligten im Bezug

auf den erstinstanzlichen Beschluss von 14.4.97 angenonnen werden.

Anlage 3 FallbeisPiel

Die Anlage 1 in Verbindung nit der Anlage 4 r:nd 5 dokunentiert einen weiteren Fall
des offensichtlichen Mi'ssbrauch der richterlicher Gewalt. Die Dokumentation dieser

schuldhaften Vorgehensweise der Verfahrensleiter wird von mir der Präsidentin des

OLG Ffrn während des geftihrten Schriftverkehr dargelegt, siehe dazu die Anlage t und

von der Verhandlungsfilhrerin erstmals rnit dem Schriftsatz vom 16,2.04 Az. 343/l-18-

2002 bejaht.

Wie Sie aus der beieeftigten Anlage 4, dem Schreiben vonr 20.10.1998 Az. 343/l-76/98,

ersehen, sind die beiden Firmen Störos verwechselt worden. Für das Verfahren HRB 131

aufgrund dessen die Amtshaftungsansprtiche abgeleitet werden ist von Bedeutung, dass

z,m Zwecke des Festhalten an vorausgegangen richterlichen Bekanntmachungen die zwei

Registerakten HRB 132 urd I{RB 320 von Ants wegen vertauscht, zusarilrengeftigt oder

teilweise vermischt werden. Beztiglich dieser vorerwähnten wesentlichen Verfahrens-

fehler und weil die Gesellschaft noch Vernögen besitzt ist mit dem Hinweis auf die

geltenden Rechtsordnung die Restitutions-/Nichtigkeitsklage bei zuständigen Amts-

gericht erhoben worden.
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Die vollzogene Löschung einer GnbH im Hanclelsregister ist aufgrund des Para. 142 FC

von Gesetzes wegen rückgängig zu machen, wenn folgende Faktoren zun Tragen konnen:
a. wesentliche Verfahrensfehler exisitiern, Anlage 4

b. die GmbH noch Vermögen besitzt. Anlage 5
Hier die al leinigen Miet/Nutzungsrechte
filr 7 Wohnungen über 23 Jahre aufgrund von
Mietvorauszahlungen, rnit dem Hinweis auf die
Anzeige in dem Verfahren I K 47/96 für die GmbH

gesichert (Para. 566 BGB und 57 ZVG)

Diese vorerwähnten Faktoren, welche die ständige Rechtssprechung des OLG Ffm ist,
begründen neine Klageerhebung vom 22. Jamrar 2001. Aus diesen Gmnde ist völlig un-
verständlich, das nit dem Schriftsatz vom 16.02.O4 Az. 343/l-I8/O2 die Präsidentin
des OLG Ffm, die Richterin am 0Iß Frau Diehl, eine Ablehnende Haltung beztiglich der
Zulässigkeit der Klageerhebrng von 22.1.01 eirurimrnt. (Anlage l)

Wie Sie aus den beieefi.igten Dokumenten der Anlage 1 ersehen, verweigert das Antsge-
richt rechtswidrig die Annahme der zulässigen und begrtindeten Klage vom 22.1.01.
Meine Bitte uro eine gerichtliche Entscheidung führt zu einer Vorgehensweise der
Justiz, die in der Geschichte der Rechtssprechung der Bundesrepublik einen Einzelfa
darstellt. Die Bearbeitung dieses Vorganges verneint ausdrücklich eine irrtumsbe-
dingte richterliche Bekanntnachung des 20. Zivilsenats des OLG Az. 20W 323/03.

Der in der Anlage I beigefüSte Schriftverkehr nit der Präsiclentin cles OLG Ffm doku-
mentiert die Bearbeitung dieser Klageerhebung von Arnts wegen, und die sich daraus
ergebenden die Amtshaftungsansprüche. Die Vertretung eigener Interessen und eine
mangelhafte Dienstaufsicht z.B. durch das zuständige Ministeriun scheinen einen Ein
fluss auf Entscheidrurgen der Justizbehörden zu nehnen, so dass die Rechtssprechung
im Verwaltungsbezirk des OIß Ffn a1s unglaubwürdig angesehen werden karur.

*r"r*tr"* "r" *" ""

Un den Willen des Gesetzgebers in die Praxis r.rnzusetzen, erscheint die Präsenz eine
effektiv arbeitenden Dienstaufsicht als ein Mechanisnus der Kontrolle beztiglich der
dem Staatsdiener zugedachten Funktion und deren Grenzen als geboten. Die Wahrnehnun

der Präsenz einer effektiv arbeitenden Dienstaufsicht kann dadurch erhöht werden,
dass eine vielschichtige Kontrolle des Sachverhaltes ausserhalb des landeseigenen
Justizsystens durch den Geschädigten in Anspruch genommen werden karur. Die Neutrali
tät der Prüfer gegenüber den betroffenen Parteien kann den Status einer abschrecken
Wirkung bezüglich dem Missbrauch Hoheitlicher Gewaltausübung einnehnen, gleichzeiti
besteht die Möelichkeit die Glaubwürdigkeit der Justiz wieder herzustellen.
Bezüglich dieser Anregung nüssten die einschlägigen Rechtsvorschriten aufgrund der
Einleitung eines Gesetzgebungsverfahren durch den Bundestag weiterentwickelt werden
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An dieser Stelle weise ich daraufhin, dass es ungewöhnlich ist eine erkennende

Richterin am O[,G Ffm in Bezug auf rechtswissenschaftliche Grundkerurtnisse in der
Art und Weise vorfi.ihren zu müssen, so wie es der, nit der Verhandlungsftihrerin in
der Zeit von Dezember 2003 bis Februar 2004 Seftihrte Schriftverkehr belegt.
Hieraus teitet sich meine Befürchtung ab, dass ich zur Durchsetzung meiner Rechte il
Falle einer Klageerhebung aus unterschiedlichen Gründen gezwungen sein werde, eine/t
Verfahrensleiter/in in vorerwähnter Weise zu belehren. Die Verfolgung einer solchen
Strategie der Prozessführur€ kann sich als erforderlich erweisen, ist aber eines
Gerichtes unwürdig. Aus diesem Gnrnde habe ich clie Vereinbarung eines Gerichtsstand,
in einem neutralen Btrndesland angeregt, sofern die Amtshaftungsklage angestrebt win

In neine überleggngen habe ich nit einbezogen, dass bedingt durch die Tabuisierunt
der Thematik des Missbrauchs richterlicher Gewalt in Justizkreisen trnd die Ver-
lagerung einer nöglichen dienstrechtllichen Kontrollftutktion des Justizninsteriuns,
sich eine bedenkliche Eigendynamik der Judikative entwickeln könnte, die weder in
Sirure des Gesetzgebers noch verfassungskonform ist. Meine Anregung eine parlanentar'
ische furlaufstelle ftir Geschädigte zu installieren trnd einer neutrale Bundesbehörde

die strafrechtlichen Ermittlungen zu übertragen, können dazu beitragen, verfassungs'
rechtlich bedenkliche übergriffe zu Lasten des Bürgers auf ein Mininurn zu beschränk,

fn dem, von mir vorgetragenen Fall kornmt bei cler Prüfting der Aurtspflichtverletzung
in Zusannenhang mit Antshaftungsansprüche zusätzlich zu den vorerwähnten Faktoren
noch hinzu, dass die Prüfung in eigener Sache erfolgt, die mögliche kollegiale Ver-
bundenheit nicht ausgeschlossen werden kann und die rnöglicherweise fehlende Kontrol
funktion der Dienstaufsicht durch das hess. Justizninisterium bedingt durch die An-

ordnung von 08.O2.20O1, StAnz. S. 838, JMBI. S. 179. (die Anla& 2) angenomren werdr

nuss.
Meine Anregungen zu diesenr Thema betreffen das Landesrecht und dessen Weiter-
entwicklu'rg durch den Hessischen Lancltag.

Wie Sie aus der beigefügten Anlage I ersehen, ist die Verwalturgsentscheidung von

16,2.04 wiederum von einem Vertreter der Präsidentin des OLG Ffm rechtsunterzeichne
als Folge ist die objektive Priffung von dienstlichen Fehlverhalten der Richterkolle'
gen nochmals eingeschränkt. Hier prtift der Verursacher der Schäden (OLG Ffm) sich

selbst (Zivilsenat des Olß Ffm), wobei als Prilfer ein Richterkollege der gleichen

dienstlichen Ebene ftuUiert. Der erkerurbare Mangel der Neutralität kann teilweise
behoben werden, wenn den Parlanent eine begleitende Funktion des Pri,lfungsvorganges

neben den zuständigen Ministeriun eingeräumt wird.

Bezüglich dem hmkt -3- habe ich das Installieren eines ständig präsenten parlament'

arischer Ausschuss als einen möglichen Kontrollnechanismus angeregt. In diesen FaI1

dürften keine verfassurgsrechtlichen Bedenken bestehen, denn das Parlanent richtet I

Bedarf eine Rückfrage an das Ministerium und erbittet eine Stellungnahme, aus welch,

Grijnden die otrerste Dienstaufsicht so mangelhaft ist, dass staatliche Übergriffe zu

Lasten des Biirgers clem Parlarnent zur Kenntnis gebracht werden. Das Parlament hinter'
fragt folglich die q;3lität/Orsanisation der Verwaltung des entsprechenden Minister'
iums, um in der Folge prüfen zu können, ob clie Besetzung des Ministerposten der

fachlich kompeten Person i.lbertragen ist.
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SCHLOSSPLATZ I - 3

TELDFON:
SAMMELT.\UMMER (061l) 350 0
DURCHWAHL (061l) 350 239
TELEFAX (0611) 350459

KANZLEI

Frau
Cornelia Stohr
Zum Estenberg 6

34516 Vöhl-Buchenberg

Eingabe vom 14.05 .2004,
hier eingegangen am 01 .06.2004

Petition Nr. 01706116

Sehr geehrte Frau Stöhr,

mit Ihrer Eingabe erbitten Sie Ihre persönliche und wirtschaftliche Rehabilitierung sowie
Hilfe bei der Durchsetzung der von Ihnen geltend gemachten Amtshaftungsansprüche.

Ich muss Ihnen jedoch leider mitteilen, dass der Hessische Landtag nicht im Sinne Ihres
Anliegens tätig werden kann.

Nach unserer Verfassung wird die rechtsprechende Gewalt von unabhängigen, nur dem
Gesetzt unterworfenen Richtern ausgeübt (Art. 97 des Grundgesetzes und Art. 126 der
Verfassung des Landes Hessen). Diese verfassungsrechtliche Regelung, die dem Grundsatz
der Gewaltenteilung folgt, lässt es nicht zu, dass das Parlament in gerichtliche Verfahren
eingreift oder den Gerichten Weisungen erteilt. Eine Einflussnahme auf gerichtliche
Verfahren ist nur durch die jeweils einschlägigen Rechtsmittel und Rechtsbehelfe zulässig
und möglich.

Dem gemäß soll sich der Petitionsausschuss des Hessischen Landtags nach $ 102 Abs. I
Buchst. a und b der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags mit einer Petition sachlich
nicht befassen, wenn ihre Behandlung einen rechtswidrigen Eingriff in ein schwebendes
gerichtliches Verfahren bedeuten würde oder die Überprüfung eines rechtskraftig
abgeschlossenen Verfahrens begehrt wird.

Soweit ich den von Ihnen beigefügten Unterlagen entnehmen kann, ist die Angelegenheit um
die Löschung der Störos Metallbau GmbH bis zum Bundesgerichtshof gelangt und
abschließend entschieden worden. Diese Entscheidungen sind hinzunehmen, selbst wenn sie

nicht in Ihrem Sinne sind.
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Von daher können auch Ihre weiteren Überlegungen zur Einrichtung eines
parlamentarischen Untersuchungsausschusses sowie zur Schaffung einer weiteren
unabhängigen Bundesbehörde, die ,,den Missbrauch richterlicher Gewalt" untersucht, nicht
zum Tragen kommen. Die Möglichkeit in Rechtsangelegenheiten mehrere gerichtliche
Instanzen anrufen zü können, garantierl die mehrmalige Überprüfung richterlicher
Entscheidungen. Bei der letztinstanzlichen Entscheidung muss es dann auch sein Bewenden
haben.

Ich bedauere, Ihnen keine andere Auskunft geben zu können, und bitte um Verständnis
dafiir, dass der Petitionsausschuss des Hessischen Landtags nur innerhalb des von der
Verfassung eröffneten Handlungsspielraums tätig werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

-,-.1
l
i--.L., '. \j. J , -
Bachmann

Anlage.
Auszug aus der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags



Ccscbäftsordnuag des Hcssischeo I:ndtags

$ tot
Beschlullfassung über Petitionen
( I ) Über Petitionen wird in der Regei in foigender Weise enrschieden:

l. Die Petidon wird ftr ungeeignet zu einer sachlichen Behandiung erkiärt.
2. Die Peudon wird mit der Beschlußfassung des Landtags über einen Geseuentwurf oder über einen anderen. in der

Empfehiung bezeichneten Gegenstand für eriedigt erklän.
3. Die Petidon wird der Landesregierung

a) zur Berüclaichtigung, falls der Ausschrrß nach eingehender Prüfung dcr Sach- und Rechtslage die Erfiillung dcs
Anüegens der Perendn oder des Pelenren für gcboten hät,

b) zur Erwägung, fails der Ausschu8 die Erfüllung des Anliegens dcr Petentin oder des Perenten befürworter. sofern
einzeine zum Zeipunkt dcr Abgabe der Ausschu8empfeirlung noch offenstehende Fragcn zugunsrer des Anüegens
beantwortet werden könneu,

c) als Material, falls das geltende Rccht die an sich wtinscbenswerte Erfillung des Anliegens nicht zuläß_t, jedoch
gepnift werden soil, ob die Peridor^ Anta3 gibr, entgegenstehenrie Besrimruungcn nr ändem odcr auf ihrc Andemng
hinzuwirkcn,

d) mit der Bitte, die Petentin odcr dcn Petenkn über die Sach- und Rechaiage zu unterrichren,
überwiesen.

4. Die Petition wird für eriedigt erklän, da dem Anliegen der Petentin oder dcs Petenten bereits Rechnung gerragen
wordcn isr

5. Die Petition wird nach Prüfung der Sach' und Rechtslage für eriedigr erkläin
6. Die Pedtion wird einem anderen, in dcr Empfehiung bezeicbncren Ausschuß als Materiai überwiesen.
7. Die Pedtion wird dem Deurchen Bundesrag odcr einem andcrcu kndespariament überryiesen.

(2) Die Petentin oder der Petent und in den Fäilcn des Abs. I Nr. 3 die Landesregiaung werden von der Präsidenrin oder dem
Präsidenten über die Entscheidung des Landtags unterrichter. Die Eutscheidungen nach Abs.l Nr.l, Nr4 bis 6 sollcn
begründet werden.

$ loz
Absehen yon der sachllchen Behandting
( I ) Der Ausschuß soil sich mit der Peririon sachlich nicht befassen, wenn
a) ihre Behandluqg einen rcchtswidrigen Eingriff in ein schwebcndes gcrichtlicbes Verfahr.en bedeuren würde. Ein

rcchtswidriger Eingriff liegt nicht in der Behandlung von Beschwerden glgen Richteg dercn Überprüfung im Wege der
Dienstaufsicht nach $ 26 Abs.2 dcs Dcutschcn Richrergeserzes rnögüch ist, oder in der Einflüßnahme auf dic der
pariamentarischen Kontroile des Landtags unterstehenaen Verfanrcnsbeteüigte4 soweit sie befugt sin{ aufgrund ihres
gerichtlich nicht oder nur bcschränkt überprtifbarcn Ermessens zu handeirq

b) eS SlCh t-f.n eh fCChf-Lf3ftio r\g2callnqq!n.c orriahtlinha. V-#ah.-- hc-dr!t rrnri r'{"e Vorhnrrcrr- ä;- W;.1--.rrfiohryrr drr
verrahrens oa.'.in.-auaiffiü;;;ä;r;il'd,ü;;öä;üäa;';il;;h,rlilJü.isiüü.u..;ä;-* --"

c) es sich um eine Angelegenheit handelt, die Gcgensrand eines sraarsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens isc die sachliche
Prüfung ist jedoch zuiässig, soweit sich dic Eingäbe gegen die verzögerüche Bcbandlung des Erminlungsverfahrens nchrer.

d) der Vorgang Gegenstand eines parlamenrarischen Untersuchungsv.erfahrcns nach Artikei 92 IIV ist oder war.
(2) Der Ausschuß kann von einer sachlichen Pnifrrng der Petirion absehen, wenn

a) sie nicht mit dem Namen oder dcr voilständigen Anschrift der Petendn oder des Petenten versehen. unleserüch oder
unvenrändlich ist.

b) sie durch die Form oder den Inhait ein Strafgeseu verlcug
c) sie gegenüber eincr bercis abgeschiosscnen Petirion kein neues erbebücbes Vorb'ringeo eurhält,
d) sie sich gegen eine behördliche Enscheidung richrc!, falls die odcr der Bercchtigte von mögiichen Rechtsbehcifen keinen

Gebrauch gemacht hat, obwohl dics ihroderihmmögücb und zumutbarist odcrgewesenwlire.Ist derRechsbcbeifbercits
eingeiegt, so soil sich dic Uberpnifirng darauf beschränken, ob tiber den Rechtsbehelf innerhaib einer angemesseuen Zcir
entschieden wtuds. Das Recht des Landugs, auf eine mögliche Abändcrung einer Ermessensenrscheidung uabbangig
von dtr noch ausstehendcn Enscbeidung über Rechsbeheifc hinzuwirkcn, Üleibt unberühn,

e) sie arrückgezogeu wurda r-

(3) Die Petcntin oder der Petent werden von der Präsidenrin oder dem Präsidcnten unterrichteL warum der Laudus uoo d.,
sachlichen Behancilung dcr Petirioa abgeschen hat Das glit nicht iE Faile <ies Abl2 Bucüstabe e).



Cornelia Stöhr, Zvm Estenberg 6, 34516
dieses Schreiben erhalten Sie per Fax:

Vöhl-Buchenberg, Postfach 13

05635-1418 nit Sendebestätigrmg

fur die Kanzlei
des Hessischen Landtag
Postfach 3240
65022 Wiesbaden

24. Juli 2004

Betr. Petition Nr, 0 1706/16, Ihr Schreiben vom 01. Juii 2004

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte/r Frau/Herr Bachnann,

dankend habe ich Ihr vorgenanntes Schreiben erhalten, jedoch läßt die Analyse Ihrer
Ausftihrungen zu, dass meine Petition an den Hessischen Landtag in Bezug auf die
Thematik falsch interpretiert worden ist. Aus diesem Gnrnde bitte ich Sie nein An-
liegen auf der Basis des eigentlichen Sachverhaltes noch eirumal zu bearbeiten.

Der Sachverhalt: Dem Petitionsausschuss wird vorgetragen, dass sich die Verordnung
über die Vertretung des Landes Hessen in Geschäftsbereich des
Ministerium der Justiz vom 08.02.2001, StAnz. S. 838, JMBI. S 179,

aIs ein gegen die Belange cles Btirgers gerichtetes Instrument anzu-
sehen ist.
- es wird von mir angeregt diese Verordnung zu hinterfragen

hrtkt -1-
- es werden Beispiele als Begründung der Überprüfirng dieser Ver

ordnung aufgeführt
Seite 3 bis Seite 4 meines Schrbiben vom 14.5.2OO4

- und aufgruncl dieser Beispiele wird dargelegt, dass ein Interesser
konflikt (kol legiale Verbundenheit) ein zu berilcksichtigernden
Faktor ist, welt-'her

- an Bedeutung verliert, werur bestehende gesetzliche Vorschriften
weiterentwickelt werden, siehe dazu die h.rnkte -2- bis -4- und

die Seiten 4-6 neines Schreiben vom 14.5.2004.

Der Zuständigkeit des Petitionsausschusses dürften keine rechtlichen Bedenken in We6

stehen, denn die Basis neiner Eingabe ist das vorläufige Ergebnis der aupergericht-
lichen Vergleichsverhandlungen,mit dem Land Hessen (das Schreiben vom 16.Feb. 2004

Az. 343/l-18/2002). In diesen Falle hat die Präsidentin des OLG Ffm den Status einet
Verhandltrngsführerin inne und n i c h t den einer erkennenden Richterin an OLG Ffr
Die Präsidentin ist folglich aufgnrnd der Verordnung des Hess. Justizninisteriuns ft
vom 08.O2.2O01, StAnz. S. 838, JMBI. S. 179 tätig geworclen, diese Verordnung bitte
ich den Petitionsausschuss zu hinterfragen.

Die bisher geftihrten außergerichtlichen Verhandlungen ilit clem Land Hessen betreffen<
neiner Amtshaftunesansprüche sind n i c h t zu verwechseln mit einer nöglichen
Arntshaftungsklage vor dern Landgericht Frankfurt,/Main. Erst ein Urteil in diesen Ver-

fahren wi.irde n i c h t der Prtlfung durch clen Petitionsausschuss unterliegen.
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Ausarbeitung der Seite 2 Ihres Schreiben vom 0l .07.2004

Der Mißbrauch richterlicher Gewalt ist eine schuldhafte Amtspflichtverletzung deren

Ursache nicht nur mit der psychologischer Instabilität einzelner Verfahrensleiter zt

erklären ist, sondern auch die stillschweigende Duldung des AntsmiBlrrauches kann ni
akzeptiert werden.
Sicher ist Ihnen bekannt, dass eine Abteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt/liain
sich mit dern Schwerpunkt -Korruption- beschäftigt, ciieser Sachverhalt steht Ihren
Ausführungen entgegen, dass die mehrmalige überprüfung richterlicher Entscheidungen

auf zulässigen Rechtsmi ttelwegen auch Rechtsfrieden schaffen können.

Nicht ohne Grtrnd ist der Artikel 34lAmtshaftung in das Grundgesetz aufgenommen word,

Dari.iber hinaus muss die Frage erlaubt sein, in welchen tlmfang die oberste Dienstauf'
sicht der Justzizbehörden versagt hat und welche Umstrukturierungen erforderlich
sincl, diese Mißstände zum Schutz des Staatsbi.irgers zu beseitigen. Diese Fragestellu
obliegt den Staatsbürger an seine Volksvertretung, zusanmen mit der Bitte um Unter-
suchrurg des Sachverhaltes und Abhilfe zu schaffen.

Im Zusammenhang nit der ProzeBführung der Handelsregistersache Störos Metallbau Gnh

ist es gnerheblich ob richterliche Entscheiclungen in meinem Interesse bekannt gemac,

worden sind oder nicht.
Von Bedeutung ist allein, dass aufgnrnd des Artikel 19 Abs. 4 Punkt l des Grundgese

jede richterliche Entscheictung nicht nur nit dem Rechtsrnittel sondern auch unabhäni

davon mit der Klageerhebung/Rechtsweg anzufechten ist. Aus diesem Grunde kann Ihre
Ausfi.ihnng, dass es bei einer letztinstanzlichen Entscheidung auch sein Bewenden ha

nuss, nur Irritationen auslösen.

Mit freundlichen Grül3en



DER PRASIDENT

HESSISCHER LAND'TAG . POSTFI

Frau
Cornelia Stöhr
Zum Estenberg 6

34516 Vöhl-Buchenberg

Beschluss des Hessischen Landtags vom 15.09.2004 zur Petition Nr. 01706116

Eingabe vom 14.05.2004

Sehr geehrte Frau Stöhr,

der Petitionsausschuss des Hessischen Landtags hat beschlossen, Ihre Eingabe nach Prüfung
der Sach- und Rechtslage für erledigt zu erklären.

Mit Ihrer Eingabe bitten Sie um persönliche und wirtschaftliche Rehabilitierung sowie Hilfe
bei der Durchsetzung der von lhnen geltend gemachten Amtshaftungsansprüche. Darüber

hinaus unterbreiten Sie verschiedene Vorschläge zum Schutz ,,der Opfer verfassungsrecht-

lich bedenklicher staatlicher Übersriffe".

Der Petitionsausschuss des Hessischen Landtags hat Ihr Anliegen geprüft, sieht aber keinen

Anlass, in dieser Angelegenheit tätig zu werden. Anhaltspunkte für Amtspflichtverletzungen
von Bediensteten des Landes Hessen sind nicht ersichtlich.

Der Hessische Landtag hat in seiner 45. Plenarsitzung am 15.09.2004 den Beschluss des

Fstitioiisatrsschusscs besiäii gt.

Die Behandlung Ihrer Petition ist damit abgeschlossen. Auf weitere Schreiben in dieser An-
gelegenheit können Sie vom Hessischen Landtag keine Antwort mehr erwarten.

TIESSISCHER LANDTAG 65T83 WIESBADEN,
SCHLOSSPLATZ 1 - 3

TELEFON:
SAMMELNUMMER
DURCHWAHL
TELEFAX

7 7.oo.zoot

(0611)3s00
(06u)3s0239
(0611)3s0434


